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Informationsfreiheit: Antrag vom 06. Juni 2019 an die Stadt Villingen-Schwenningen

Ihre E-Mail vom 06. Juni 2019 („FragDenStaat.de #130888“)

████████████████

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Informationsfreiheitsantrag vom 

06. Juni 2019 an die Stadt Villingen-Schwenningen nicht entsprechend den gesetzli-

chen Vorgaben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG) bearbeitet worden

wäre. Sie hatten Zugang zu Berechnung des „Sanierungsstaus der Straßen“ bean-

tragt.

Dem Verlauf auf FragDenStaat.de zu schließen, hatten Sie am 19. Juni 2019 eine 

Antwort auf Ihre Frage von der Stadt Villingen-Schwenningen erhalten. Betreffend Ih-

res ergänzenden Antrags vom 08. Juli 2019 hatte die Stadt Villingen-Schwenningen

eine telefonische Besprechung angeboten. Sofern Sie die telefonische Besprechung 

nicht wahrnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen die die Stadt Villingen-

Schwenningendarauf hinzuweisen, dass Sie entsprechend § 7 Abs. 5 S. 3 LIFG eine 

bestimmte Form des Zugangs, Zusendung per E-Mail, gewählt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und


